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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
An der Erarbeitung dieser Richtlinie waren beteiligt: 
Dipl.-Ing. Guido Burckert, M. Eng, Essen 
Martin Burst, Emmendingen 
Norbert Christensen, Hückelhoven 
Dipl.-Ing. Bernd Colsmann, Balzheim 
Dipl.-Ing. Michael Haug, Blaubeuren 
Axel Hergarten, B. Eng, Bonn 
Dipl.-Ing. Ralf Höhmann, Frankfurt 
Dr. rer. nat. Joachim Lindner, Wissembourg 
Patrick te Paß, Duisburg 
Tom Riedel, M. Eng, Bonn 
Andreas Rudlof, Stuttgart 
Dipl.-Ing. Stefan Teuteberg, Dortmund 
Markus Weber, Göttingen 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren und in Bearbei-
tung befindlichen Blätter dieser Richtlinienreihe 
sowie gegebenenfalls zusätzliche Informationen 
sind im Internet abrufbar unter www.vdi.de/4062. 

Einleitung 
Diese Richtlinie kann als Handlungshilfe zur Erstel-
lung von Evakuierungskonzepten herangezogen 
werden. Sie ergänzt die gesetzlichen und berufsge-
nossenschaftlichen Regelwerke, die in der Regel den 
Arbeitgebern Handlungsvorgaben für Beschäftigte/ 
Versicherte gibt. 
Wenn Maßnahmen oder Strategien zur Gefahren-
abwehr für Personen bei  
• unternehmensspezifischen Ereignissen, 
• Nachbarschafts- und Umfeld-Ereignissen,  
• Bedrohungen, 
• Naturereignissen und 
• Ausfall der Infrastruktur 
nicht ausreichend wirksam sind oder versagen, 
müssen die Personen gemäß den gesetzlichen Re-

gelungen als Alternative die gefährdeten Bereiche 
verlassen und sichere Orte aufsuchen. Um dies 
erfolgreich durchführen zu können, müssen die 
möglichen Gefahrensituationen betrachtet und 
spezifische Lösungen für das Objekt erarbeitet 
werden.  
Die Evakuierung ist Bestandteil der betrieblichen 
Gefahrenabwehrorganisation (BGO). Sie ist not-
wendig, wenn Sicherheitsmaßnahmen nicht ausrei-
chen, um Gefahren abzuwehren oder weil Sicher-
heitsmaßnahmen unzureichend umgesetzt oder 
außer Kraft gesetzt wurden. 
In Deutschland wird nur eine sichere Evakuierung 
mit Wirksamkeitskontrolle im Allgemeinen und 
für spezielle Fälle eine Simulationsrechnung nach 
Baurecht gefordert, ohne jedoch dafür die Ansprü-
che zu konkretisieren. 
Die Evakuierung wird aufgrund von Gefährdungs-
beurteilungen, die auf Szenarien beruhen, geplant, 
organisiert und im Evakuierungskonzept dokumen-
tiert. 
Es wird zwischen einem Entfluchtungskonzept und 
einem Evakuierungskonzept unterschieden.  
Ein Entfluchtungskonzept beruht auf theoretischen 
Annahmen und Berechnungen der Kapazität der 
Fluchtwege. Es dient im Bauantrag als Nachweis 
für die Genehmigungsfähigkeit eines Objekts be-
zogen auf eine mögliche Entfluchtung. Die simula-
tionsgestützte Entfluchtungsanalyse dient zur Be-
stimmung der Entfluchtungsdauer und zur Über-
prüfung der Konzeption und Leistungsfähigkeit 
von Flucht- und Rettungswegen, insbesondere der 
Lokalisierung von Bereichen mit signifikanten 
Stauungen [1].  
Das Entfluchtungskonzept enthält nicht die organi-
satorischen Erfordernisse des Evakuierungskon-
zepts und bedarf daher der Ergänzung durch den 
Betreiber. Die meisten Objekte benötigen für den 
Bauantrag kein Entfluchtungskonzept. In beiden 
Fällen ist aber für den Betrieb ein Evakuierungs-
konzept erforderlich. 
Abweichungen können sich durch eine Gefähr-
dungsbeurteilung ergeben.  
Das Vorliegen eines Entfluchtungskonzepts ent-
bindet die Verantwortlichen nicht, ein Evakuie-
rungskonzept für das Objekt zu erstellen, das Be-
standteil der BGO ist. Evakuierungskonzepte müs-
sen vor Inbetriebnahme erstellt oder bei Änderun-
gen, die das bestehende Evakuierungskonzept be-
treffen, fortgeschrieben werden. 
Evakuierungen sind das letzte Mittel, Gefahren für 
Personen zu minimieren, die bei Anwendung aller 
Sicherheitsvorschriften eigentlich nicht auftreten 
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dürften. Die Praxis zeigt jedoch, dass mit derarti-
gen Gefahren gerechnet werden muss. Deshalb 
muss die Evakuierung vorgesehen und ihre Wirk-
samkeit durch entsprechende Übungen nachgewie-
sen oder überprüft werden. 

Wichtiger Hinweis 
Oberstes Schutzziel ist die Selbstrettung al-
ler im Objekt befindlichen Personen. Ist eine 
Selbstrettung nicht möglich, ist dies im Eva-
kuierungskonzept gesondert zu berücksich-
tigen (Fremdrettung). 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie gilt für Arbeitgeber/Unternehmer/ 
Betreiber, die für den Schutz von Leib und Leben 
von Mitarbeitenden sowie für betriebsfremde Per-
sonen, z. B. Besucher/Besucherinnen, Teilnehmen-
de, Kunden/Kundinnen, Fremdfirmen, verantwort-
lich sind. 
Sie ist auf alle betrieblichen Situationen anzuwen-
den, also nicht nur auf den Normalbetrieb, sondern 
auch auf unterschiedliche Betriebszustände 
(Schichtbetriebe), Sonderveranstaltungen, z. B. den 
Tag der offenen Tür, Mitgliederversammlung oder 
umfangreiche Instandhaltungsarbeiten auf dem 
Werksgelände sowie Veranstaltungen aller Art.  
Diese Richtlinie gibt Hilfestellungen, wie eine 
Evakuierung als Selbstrettung organisiert und 
durchgeführt werden kann, und beschreibt die 
Schnittstellen zur Fremdrettung. 
Die von Seiten des Richtlinienausschusses verab-
schiedeten Beiblätter sind als weiterführende Hil-
festellungen gedacht, um die in dieser Richtlinie 
dargestellten Maßnahmen zu vervollständigen. 

2 Normative Verweise 
Das folgende zitierte Dokument ist für die Anwen-
dung dieser Richtlinie erforderlich: 
Fachempfehlung – Verhalten im Brandfall in Pfle-

geeinrichtungen – Hinweis für Betreiber; 1. Auf-
lage Juni 2022, vfdb, Münster [5] 
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